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Liebe Kolleginnen,
liebe Kollegen,

Die Fusionen sind abgeschlossen, die 20
Mitarbeiter haben sich in unserer gemein-
samen Geschäftsstelle in Bergisch Gladbach
eingerichtet und die organisatorischen
Anpassungen werden bald zum Abschluss
gebracht werden.

In dieser Ausgabe des „Forum“, der Mit-
gliederzeitschrift der Kreishandwerkerschaft
Bergisches Land, welche nunmehr im 10.
Jahrgang erscheint, wollen wir Ihnen sowohl
das Ehrenamt der einzelnen Innungen als
auch jeden Mitarbeiter im Hause mit sei-
nen Tätigkeiten genauer vorstellen. 

Für die neue gemeinsame Zusammen-
arbeit wünsche ich mir sowohl auf der
Ebene der Vorstände als auch jedes einzel-
nen Mitgliedes mit Mitarbeitern des Hauses
und des Ehrenamtes eine offene Kommu-
nikation. Nur so können wir unser Ziel
erreichen, mitgliederorientiert, schnell und
flexibel auf die aktuellen Probleme unserer
Zeit zu reagieren. Und eines steht fest: Die
wirtschaftliche, gesellschaftliche, soziale und
politische Entwicklung wird uns in Zukunft
mehr denn je fordern. 

Durch diese offene Kommunikation
habe ich in vielen Gesprächen die Erkennt-
nis gewonnen, dass die Erbschaftssteuerre-
form, so wie diese derzeit geplant ist, gerade
für uns Mittelständler teuer werden wird.
Wir als Handwerk haben ein großes Inte-
resse daran, dass die Erbschaftssteuerreform
gelingt, denn sie ist für viele Familien-
unternehmen von großer Bedeutung. Und
dabei wird es entscheidend darauf ankom-
men, dass der richtige Ansatz – Standort-
stärkung und Unternehmenserhalt durch
Entlastung bzw. Befreiung von der Erb-
schaftssteuer – nicht durch betriebswirt-

schaftlich nur schwerlich einzuhaltende Ver-
schonungsvoraussetzungen ausgehebelt und
durch erhebliche zusätzliche bürokratische
Erschwernisse untergraben wird.

Der Gesetzesentwurf beinhaltet eine
neue Regelung der Vorschriften für die
Wertermittlung von Vermögen auf Grund-
lage von Verkehrswerten und hierauf auf-
bauende erbschaftssteuerliche Regelungen
mit angehobenen Freibeträgen, erhöhten
Steuertarifen in den Steuerklassen II und
III sowie einem Abschlagsmodell mit Fort-
führungsklauseln für den Übergang von
Familienunternehmen auf einen Nachfol-
ger.

Bei Umsetzung des vorliegenden Kabi-
nettsentwurfs würde jedoch die Unter-
nehmensnachfolge künftig in vielen Fällen
deutlich teurer, in jedem Falle aber erheb-
lich risikoreicher und bürokratischer. Die
neuen Bewertungsregeln führen dazu, dass
trotz eines höheren Abschlages (85 % vom
Unternehmenswert) die Erbschaftssteuer
auf die verbleibenden 15 % vielfach höher
sein wird, als die derzeitige Steuer auf die

bisherigen 65 %. Selbst für den Fall, dass
Unternehmen qualitativ durch diese neue
Regelung besser gestellt würden, kann dies
nicht über die zusätzlichen beträchtlichen
Erschwernisse zur Erlangung des Verscho-
nungsabschlages hinwegtäuschen. Allein die
angestrebte Kombination der Pflicht zur
nahezu unveränderten Fortführung des Un-
ternehmens bei gleichzeitiger Beibehaltung
von 70 % der Lohnsumme über 15 Jahre
führt bei allen Unternehmensnachfolgern
zu unangemessenen Belastungen. Dies be-
trifft übrigens 95 % der deutschen Unter-
nehmen, da 95 % der deutschen Unterneh-
men Familienunternehmen sind. Diese Un-
ternehmen beschäftigen mehr als 57 % der
sozialversicherungspflichtigen Arbeitneh-
mer.

Eine reformierte Erbschaftsbesteuerung
muss diesen Unternehmen in der oft schwie-
rigen Phase des Generationenwechsels die
nötige Liquidität belassen, um Deutschland
als Investitionsstandort zu stärken. Investi-
tionen sind die Voraussetzungen für die
Schaffung und den Erhalt von Arbeits-
plätzen.

Insofern appelliere ich, bei der Beratung
des Erbschaftssteuerreformgesetzes auch
mittel- und langfristige Standortinteressen
zu beachten und nicht länger an einem –
den Durchschnitt der letzten Jahre überstei-
genden – Mindestaufkommen von 4 Mil-
liarden Euro pro Jahr festzuhalten.

Angesichts des anstehenden Übergangs
von zahlreichen Familienunternehmen auf
einen Nachfolger bedarf es einer attrakti-
ven Regelung, die die Fortführung von
Unternehmen unterstützt und nicht deren
evtl. Tod auf Raten bedeuten könnte. 

Das Handwerk ist an der Grenze der
Belastbarkeit angekommen.

Editorial
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Bert Emundts
Kreishandwerksmeister

Reform der Erbschaftssteuer



Die Kreishandwerkerschaft Rhein-Berg/
Leverkusen und ihre angeschlossen Innun-
gen haben zum 1.1.2008 mit der Kreis-
handwerkerschaft des Oberbergischen Krei-
ses und ihren angeschlossenen Innungen
zur neuen Kreishandwerkerschaft Bergi-
sches Land fusioniert.

Dieses Ziel hatten wir schon 1994 ins
Auge gefasst, als wir im Raume der Stadt
Leverkusen, des früheren Rhein-Wupper-
Kreises, des früheren Rheinisch-Bergischen
Kreises und früheren Oberbergischen Krei-
ses die kommunale Neuordnung des Landes
Nordrhein-Westfalen von 1975 nachvoll-
ziehen wollten. 

Am 8. Juli 1992 saßen die damaligen
Verantwortlichen der drei Kreishandwer-
kerschaften in Leverkusen zusammen, um
hierüber zu beraten. Das Ergebnis war, eine
Fusion der drei Kreishandwerkerschaften
in den jeweiligen Gremien durchzusetzen. 

In den Gremien der Kreishandwerker-
schaften Rhein-Wupper/Leverkusen und
Rheinisch-Bergischer Kreis wurde in Vor-
standssitzungen und Mitgliederversamm-
lungen beraten, diskutiert und schließlich
sogar überwiegend einstimmig der Be-
schluss gefasst, zu fusionieren.

Am 1.12.1992 erfuhren wir durch die
Handwerkskammer zu Köln, dass die Kreis-
handwerkerschaft des Oberbergischen
Kreises nicht fusionieren wollte. 

Zwischen dem 18.10.1994 und 15.12.1994
fassten dann alle Innungen und Kreishand-
werkerschaften des Rheinisch-Bergischen
Kreises und Rhein-Wupper/Leverkusen den
Beschluss, zum 1.1.1995 zu fusionieren. 

Die Kreishandwerkerschaft Rhein-Berg/
Leverkusen war geboren. 

Viele gemeinsame Gespräche und Veran-
staltungen in den Jahren 1995 – 2006 der
Kreishandwerkerschaft Rhein-Berg/Lever-
kusen mit den Kollegen des Oberbergischen
Kreises, Wechsel in den Reihen der Verant-

wortlichen und ein Gefühl der vertrauens-
vollen Zusammenarbeit führten schließlich
dazu, dass Ende 2006 das Gespräch noch-
mals auf die Möglichkeit einer gemeinsa-
men Kreishandwerkerschaft gebracht wur-
de. Nach eingehenden Prüfungen dieser
Möglichkeit insbesondere der Wirtschaft-
lichkeit fanden ab Mai 2007 mehrere Ge-
spräche mit Strategiekommissionen, Vor-
ständen und Mitgliederversammlungen
statt. Die Verhandlungen auf Augenhöhe
wurden in freundschaftlicher Atmosphäre
geführt und man baute weiter Vertrauen
zueinander auf.

Eine Veranstaltung mit allen Vorständen
der Kreishandwerkerschaft des Oberbergi-
schen Kreises am 14. Juni 2007 brachte den
Durchbruch. Nach eingehender Diskussion
über das Für und Wider fanden dann in
den Monaten August und September Vor-
standssitzungen und Mitgliederversamm-
lungen bei der Kreishandwerkerschaft und
den jeweiligen Innungen in Oberberg statt.
Meist einstimmig wurden die Vorstände er-
mächtigt, mit der Kreishandwerkerschaft
und den Innungen Rhein-Berg/Leverkusen
über eine Fusion zum 1.1.2008 zu verhan-
deln. 

Nachdem die Möglichkeit einer Fusion
in der Luft lag, haben sich auch die Gremien
der Kreishandwerkerschaft und Innungen
Rhein-Berg/Leverkusen innerhalb kürzes-
ter Zeit die Legitimation zu Verhandlun-
gen mit Oberberg geben lassen. 

Anfang Oktober waren alle Vorstände
zu konkreten und abschließenden Verhand-
lungen ermächtigt. Es konnte los gehen.
Jetzt trafen sich in vielen Sitzungen die
jeweiligen Vorstände um die Modalitäten
wie Besetzung der Gremien, Haushaltsplä-
ne, Beitragshöhen, Satzungen usw. zu be-
sprechen und festzulegen. In diesen Sitzun-
gen wurde das gepflegt, was über Jahre
gewachsen war. Auf Augenhöhe wurde ver-
handelt und so ist es nicht verwunderlich,
dass alle Gremien entweder paritätisch be-
setzt sind oder der jeweils kleinere Partner
mit einem Vetorecht ausgestattet ist. 

Die 1. Fusionssitzung fand dann am
21.11.2007 statt: Es fusionierten die bis-
herigen Innungen für Metalltechnik des
Oberbergischen Kreises und Rhein-Berg/
Leverkusen zur neuen Innung für Metall-
technik Bergisches Land. 

Als letzte Institution fusionierten die bei-
den Kreishandwerkerschaften am Montag,
dem 17.12.2007 zur Kreishandwerkerschaft
Bergisches Land. 

Wir freuen uns, 2 Kreishandwerker-
schaften und 22 Innungen in so kurzer Zeit
(ca. 2 Monaten) fusioniert zu haben. Wie
uns die Handwerkskammer zu Köln wis-
sen lässt, ist dies rekordverdächtig.

Jetzt widmen wir uns der Zukunft. 

FORUM 1/2008
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Die Kreishandwerkerschaft
Bergisches Land und ihre

angeschlossenen Innungen
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Wie jeder Fusionierte
erhoffen wir uns natürlich
Synergieeffekte. Nach unserer
Einschätzung können diese in 1
– 2 Jahren eintreffen, wenn wir zueinander
gefunden haben und insbesondere die
Personalresourcen genauer kennen. Durch
die Bündelung der Kräfte in einer Ge-
schäftsstelle werden wir ab sofort schlagkräf-
tiger und insbesondere noch besser erreich-
bar. Erreichbarkeit ist für uns als Dienst-
leister oberstes Gebot. Wir müssen jeder-
zeit in der Lage sein, unseren Kunden, näm-
lich unser Mitglied, den Handwerksunter-
nehmer zu unterstützen durch Rat und Tat.

Gleichzeitig werden wir unser Service-
angebot verstärken und uns neuen Zu-
kunftsfeldern widmen. Dies wird insbeson-
dere die Beratung der Unternehmen in
Gründungs- und Nachfolgefragen sein. Vie-
len Betrieben möchten wir helfen überga-
befähig zu werden. 

In der Handwerksorganisation werden
wir mehr Gewicht haben. Aufgrund der
Größe mancher Innungen wie zum Beispiel
der Elektro-Innung, die zurzeit die größte
Elektro-Innung in Nordrhein-Westfalen ist,
werden wir auch in unserer Landesorga-
nisation mitwirken wollen, um auch dort
Einfluss auf wesentliche Entscheidungen in
der Branche zu nehmen.

Dank der modernen technischen
Einrichtungen in unserer Geschäfts-
stelle sind wir jederzeit in der Lage, unse-
re Mitgliedsunternehmen im neuen Be-
treuungsgebiet aktuell und schnell zu infor-
mieren. E-Mails und Newsletter helfen uns
hierbei. Die überwiegenden Beratungs-
gespräche finden per Telefon statt, persön-
liche Gespräche werden durch uns vor Ort
oder in unserer Geschäftsstelle geführt. Wir
hatten die Gelegenheit, die Betreuung in
diesem großen Gebiet bereits seit der Fusion
der Kraftfahrzeug-Innungen im  Jahre 2004
ausreichend zu üben und haben durchweg
positive Erfahrungen gemacht.

Nicht zu vergessen ist auch die Fusion
der bisherigen Einzelhandels- und Dienst-
leistungsverbände des Oberbergischen 
Kreises und Rheinisch-Bergischen Kreises
zum neuen 

Einzelhandels- und Dienstleistungs-
verband Bergisches Land.

Diese beiden Verbände befanden sich
jeweils in Bürogemeinschaft mit der Kreis-
handwerkerschaft. Insofern war es konse-
quent, auch diese beiden Verbände zu fusio-
nieren.

Kreishandwerkerschaft Bergisches Land
und Einzelhandels- und Dienstleistungs-
verband Bergisches Land befindet sich hier

in unserem Hause unter der Adresse
Forum für Handwerk und Handel

Sowohl die Geschicke und Interessen des
Handwerks als auch die des Einzelhandels
werden von hier aus verwaltet. Gemeinsam
werden wir gegenüber Politik und Verwal-
tung die Interessen dieser beiden Gruppen
des Mittelstandes vertreten. 

Der Zuständigkeitsbereich der Kreis-
handwerkerschaft Bergisches Land umfasst
die Gebiete der Stadt Leverkusen, des Ober-
bergischen Kreises und des Rheinisch-
Bergischen Kreises.

In diesem Bereich zählen wir insgesamt
ca. 8.000 Handwerksunternehmen, die mit
ca. 46.800 Beschäftigten einen Umsatz von
ca. 4 Mrd. € erwirtschaften.

Ca. 3.675 Auszubildende in ca. 1.430
Ausbildungsbetrieben werden von unserer
Kreishandwerkerschaft betreut. In 2006
wurden ca. 1.290 neue Ausbildungsverhält-
nisse abgeschlossen. WW

Editorial
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Das gesamte Zuständigkeitsgebiet
der durch die Fusion entstandenen
Kreishandwerkerschaft Bergisches Land
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Bert Emundts
Kreishandwerksmeister

Gerhard Reimann
Stellv. Kreishandwerksmeister

Udo Tang
Stellv. Kreishandwerksmeister

Volker Keune
Stellv. Kreishandwerksmeister

Der Vorstand der Kreishandwerkerschaft

Reiner Irlenbusch
Beisitzer

Bernd Kloppenburg
Beisitzer

Rainer Krapp
Beisitzer

Helmut Korthaus
Beisitzer

Udo Landsberg
Beisitzer

Harald Laudenberg
Beisitzer

Lothar Neuhalfen
Beisitzer

Rüdiger Otto
Beisitzer

Willi Reitz
Beisitzer

Dietmar Schmidt
Beisitzer

Kreishandwerkerschaft
Bergisches Land
Rheinisch-Bergischer Kreis, Oberbergi-
scher Kreis und die Stadt Leverkusen

Gründung: 4.5.1873
(Handwerksmeisterverein Bergisch Gladbach)
27.11.1848
(Verein für Handwerker Gummersbach)

Zuständig für: 8.162 Betriebe

Zuständig für: 3.718 Auszubildende

Umsatz: 3.9 Mrd. €

Beschäftigte: 47.382



Editorial
FORUM 1/2008

Handwerksforum Recht + Ausbildung Namen + Nachrichten Termine8

Christoph Efferoth
Stellv. Obermeister

Ulrich Lob
Obermeister

Dietmar Schmidt
Stellv. Obermeister u. Lehrlingswart

Gerold Eilers
Beisitzer

Mario Fritzen
Beisitzer

Christian Gießelmann
Beisitzer

Wolfgang Hecker
Beisitzer

Bruno Kohlenbach
Beisitzer

Hanno Kraus
Beisitzer

Markus Stumpf
Lehrlingswart

Bäcker-Innung
Bergisches Land
Der Zuständigkeitsbereich umfasst den
Rheinisch-Bergischen Kreis, den Ober-
bergischen Kreis und die Stadt Leverkusen.

Gründung: 1.7.1899 (GM)

Mitglieder: 88 Mitglieder

Auszubildende: 229 Auszubildende

Umsatz: 57,2 Mio. €

Beschäftigte: 704

Lothar Kretzer
Beisitzer

Hartmut Lange
Beisitzer

Norbert Müller
Beisitzer

Jörg von Pohlheim
Beisitzer

Hans-Joachim Rosenbaum
Beisitzer

Eckhard Sträßer
Beisitzer



Mario Sieker
Beisitzer

Rainer Simon
Beisitzer

Peter Surbach
Beisitzer
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Wilfried Patemann
Stellv. Obermeister u. Lehrlingswart

Rüdiger Otto
Obermeister

Helmut Korthaus
Stellv. Obermeister

Karl-Heinz Kraus
Lehrlingswart

Baugewerks-Innung
Bergisches Land
Der Zuständigkeitsbereich umfasst den
Rheinisch-Bergischen Kreis, den Ober-
bergischen Kreis und die Stadt Leverkusen.

Gründung: 11.12.1901 (GM)

Mitglieder: 229 Mitglieder

Auszubildende: 145 Auszubildende

Umsatz: 139,69 Mio. €

Beschäftigte: 1.717,5Ernst Berndt
Beisitzer

Rüdiger Irle
Beisitzer

Wilfried Klein
Beisitzer

Gerd Krämer
Beisitzer

Hermann Josef Müller
Beisitzer

Peter Schwind
Beisitzer

Nicht abgebildet:
Heinz Jürgen Schmitt
(Beisitzer) und
Ralf Vierkötter
(Beisitzer)Georg Stinner

Beisitzer
Dr. Fritz-Josef Traut
Beisitzer

Bert Ueberberg
Beisitzer

Bernd Wiesjahn
Beisitzer

Manfred Wolf
Beisitzer
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Harald Laudenberg
Obermeister

Rainer Krapp
Stellv. Obermeister

Oliver Bläsius
Stellv. Obermeister

Anke Dörmbach
Stellv. Obermeisterin

Dachdecker-Innung
Bergisches Land
Der Zuständigkeitsbereich umfasst den
Rheinisch-Bergischen Kreis, den Ober-
bergischen Kreis und die Stadt Leverkusen.

Gründung: 11.12.1901 (GM)

Mitglieder: 195 Mitglieder

Auszubildende: 200 Auszubildende

Umsatz: 126,75 Mio. €

Beschäftigte: 1.560
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Dirk Zöller
Lehrlingswart

Uwe Eulenhöfer
Beisitzer

Frank Koch
Beisitzer

Guido Koch
Beisitzer

Peter Mack
Beisitzer

Raban Meurer
Beisitzer

Nicht abgebildet:
Markus Balkenhol (Beisitzer)

Karl-Christian Moog
Beisitzer

Hartmut Wenig
Beisitzer

Gerhard Zager jun.
Beisitzer

So werden Sie im Internet gefunden!

Fließtextanzeige
(sechsmalige aufeinanderfolgende Schaltung Voraussetzung)

Firma:

Name:

Straße: PLZ/Ort:

Telefon: Unterschrift:

Bankverbindung Kto: BLZ:

Bank:
Rubrik: *Preise pro Erscheinungstermin und zzgl. Mehrwertsteuer

Mit Hilfe unserer neuen Rubrik Online-Br@nchenführer, die ab der nächsten Ausgabe des FORUMs fester Bestandteil
des Magazins wird, wird Ihr Internetauftritt gefunden! Lassen Sie Ihre www-Adresse mit einer kurzen Werbebotschaft
hier eintragen.
Die Kosten betragen pro Ausgabe lediglich 9,50 €* für 2 Zeilen, für jede weitere Zeile zahlen Sie 4,50 €*, jeweils zzgl. MwSt.

Damit es schnell geht, faxen Sie einfach diese Couponanzeige ausgefüllt an unsere Faxnummer:
Image Text Verlags Gesellschaft mbH, 02183 417797 oder rufen Sie uns einfach an Telefon 02183 334.

s Ja, wir möchten ab sofort folgenden Text veröffentlichen (max. 30 Zeichen je Zeile):
(Telefon-, Faxnummer sowie E-Mail-Adressen werden nicht aufgenommen)

Erscheinung in Forum Bergisches Land im Sonderteil „Online-Br@nchenführer“ Schaltung soll erfolgen:
9.50 € (2 Zeilen), jede weitere Zeile 4,50 € s 6 x s 12 x (5 % Rabatt) s 18 x (10 % Rabatt)
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Lothar Neuhalfen
Obermeister

Reiner Timmreck
Stellv. Obermeister

Anke Meißner
Stellv. Obermeisterin

Volker Keune
Stellv. Obermeisterin

Elektro-Innung
Bergisches Land
Der Zuständigkeitsbereich umfasst den
Rheinisch-Bergischen Kreis, den Ober-
bergischen Kreis und die Stadt Leverkusen.

Gründung: 19.9.1913 (GL)

Mitglieder: 312 Mitglieder

Auszubildende: 300 Auszubildende

Umsatz: 205,92 Mio. €

Beschäftigte: 2496

Besonderheit: Mitgliederstärkste Innung in NRW

Thomas Braß
Lehrlingswart

Helmut Bornhöft
Beisitzer

Udo Hannes
Beisitzer

Rolf Hausmann
Beisitzer

Andreas Jagieniak
Beisitzer

Hans-Josef Kierspel
Beisitzer

Bernd Kopke
Beisitzer

Sabine Otto-Boxberg
Beisitzerin

Stephan Plaire
Beisitzer

Heinrich Pütz
Beisitzer

Bernd Rose
Beisitzer

Volker Rothstein
Beisitzer
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Dieter Himperich
Obermeister

Bert Emundts
Stellv. Obermeister

Fleischer-Innung Bergisches Land
Der Zuständigkeitsbereich umfasst den
Rheinisch-Bergischen Kreis, den Oberbergischen
Kreis und die Stadt Leverkusen.

Gründung: 1.7.1899 (GM)

Mitglieder: 66 Mitglieder

Auszubildende: 45 Auszubildende

Umsatz: 42,9 Mio. €

Beschäftigte: 528

Nicht abgebildet:
Stefan Lang
(Stellv. Obermeister)

Rainer Eickhorn
Beisitzer

Thomas Klein
Beisitzer

Holger Kleinjung
Beisitzer

Rolf Pfeifer
Lehrlingswart

Werner Molitor
Beisitzer

Hans-Peter Paffrath
Beisitzer

Robert Rosenstock
Beisitzer

Martin Scharrenbroich
Beisitzer

Hans-Bernd Selbach
Beisitzer

Hans-Jürgen Sprenger
Beisitzer
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Volker Steffens
Obermeister

Udo Landsberg
Stellv. Obermeister

Margret Brückmann
Stellv. Obermeisterin/Lehrlingswartin

Friseur-Innung Bergisches Land
Der Zuständigkeitsbereich umfasst den Rheinisch-Bergischen Kreis,
den Oberbergischen Kreis und die Stadt Leverkusen.

Gründung: 2.4.1900 (GM)

Mitglieder: 277 Mitglieder

Auszubildende: 385 Auszubildende

Umsatz: 180,5 Mio. €

Beschäftigte: 2.216

Ingo Ackerschott
Beisitzer

Gabriele Biegisch
Beisitzerin

Claudia De Bree
Beisitzerin

Dirk Kiel
Beisitzer

Runa Sabrina Korn
Beisitzerin

Sven Neumann
Beisitzer

Thomas Stangier
Beisitzer

Nicole Steinstraß
Beisitzerin

Laskaris Triantafillou
Beisitzer

Brigitte Wildangel
Beisitzerin

Kerstin Lapp
Lehrlingswartin
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Achim Willutzki
Obermeister

Hubertus Sasgen
Stellv. Obermeister

Innung für Informationstechnik Bergisches Land
Der Zuständigkeitsbereich umfasst den Rheinisch-Bergischen Kreis,
den Oberbergischen Kreis und die Stadt Leverkusen.

Mitglieder: 41 Mitglieder

Auszubildende: 15 Auszubildende

Umsatz: 26,65 Mio. €

Beschäftigte: 328

Jürgen Cronjäger
Lehrlingswart

Ulrich Dunkel
Beisitzer

Hans Gerd Fischer
Beisitzer

Dietmar Helmich
Beisitzer

Hans Werner Höller
Beisitzer

Horst Lorenz
Beisitzer

Günter Lukowitz
Beisitzer
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Reiner Irlenbusch
Obermeister

Walter Stein
1. Stellv. Obermeister

Jürgen Arnold
2. Stellv. Obermeister

Hermann Josef Braun
Lehrlingswart

Heinz Gaspers
Lehrlingswart

Uwe Buhr
Beisitzer

Hermann Josef Bongen
Beisitzer

Bernd Hildebrandt jun.
Beisitzer

Hans-Werner Ley
Beisitzer

Hans-Theo Salzburger
Beisitzer

Günter Vassiliere
Beisitzer

Kraftfahrzeug-Innung Bergisches Land
Der Zuständigkeitsbereich umfasst den Rheinisch-Bergischen Kreis,
den Oberbergischen Kreis und die Stadt Leverkusen.

Gründung: 19.9.1913 Mitglieder: 312 Mitglieder
Beschäftigte: 2527,2 Umsatz: 209,04 Mio. €
Auszubildende: 638 Auszubildende
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Willi Reitz
Obermeister

Maik Hensel
Stellv. Obermeister

Stephan Dahl
Stellv. Obermeister

Marc Dethlaff
Stellv. Obermeister

Ralf Dluhosch
Lehrlingswart

Bernd Zemke
Lehrlingswart

Uwe Bathe
Beisitzer

Ludwig Blocksiepen
Beisitzer

Sabine Broichhaus
Beisitzerin

Peter Brungs
Beisitzer

Edgar Kretschmer
Beisitzer

Stefan Leiter
Beisitzer

Gerhard Reimann
Beisitzer

Maler- und Lackierer-
Innung Bergisches Land
Der Zuständigkeitsbereich umfasst
den Rheinisch-Bergischen Kreis,
den Oberbergischen Kreis und die
Stadt Leverkusen.

Gründung: 4.8.1893 (Lev)

Mitglieder: 252 Mitglieder

Auszubildende: 307 Auszubildende

Umsatz: 163,8 Mio. €

Beschäftigte: 2.016

Nicht abgebildet:
Eric Stranzenbach (Beisitzer)
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Peter Dieter Eiberg
Obermeister

Helmut Klein
Stellv. Obermeister

Franz Cyzycki
Stellv. Obermeister

Michael Paul
Lehrlingswart

Michael Schneider
Lehrlingswart

Paul-Robert Altwickler
Beisitzer

Frank Dörich
Beisitzer

Helmut Glunz
Beisitzer

Theodor Heimann
Beisitzer

Karl Höller
Beisitzer

Rainer Pakulla
Beisitzer

Christoph Rentrop
Beisitzer

Bernd Runkel
Beisitzer

Bernd Schätzmüller
Beisitzer

Innung für Metalltechnik
Bergisches Land
Der Zuständigkeitsbereich umfasst den
Rheinisch-Bergischen Kreis, den Ober-
bergischen Kreis und die Stadt Leverkusen.

Gründung: 19.9.1913 (GL)

Mitglieder: 109 Mitglieder

Auszubildende: 201 Auszubildende

Umsatz: 70,85 Mio. €

Beschäftigte: 872
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Bernd Stuhlmüller
Obermeister

Hans-Gerd Höffken
Stellv. Obermeister

Innung für Raumausstatter
und Bekleidungshandwerke
Bergisch Land
Der Zuständigkeitsbereich umfasst den
Rheinisch-Bergischen Kreis, den Ober-
bergischen Kreis und die Stadt Leverkusen.

Gründung: 21.8.1899 (GM)

Mitglieder: 41 Mitglieder

Auszubildende: 25

Umsatz: 26,65 Mio. €

Beschäftigte: 328

Karl Diederichs
Beisitzer

Hans-Ulrich Drechsler
Beisitzer

Karin Greb
Beisitzerin

Klaus Steffens
Beisitzer

Ursula Temp
Beisitzerin

Peter Vogel
Beisitzer

Irmgard Engstenberg
Lehrlingswartin

Markus Bonner
Beisitzer
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Udo Tang
Obermeister

Dieter Voss
Stellv. Obermeister

Wolfgang Wurth
Stellv. Obermeister

Rolf Sieberts
Lehrlingswart

Ludwig Weschenbach
Lehrlingswart

Walter Küpper
Stellv. Lehrlingswart

Christian Rohrbeck
Stellv. Lehrlingswart

Harald Bäcker
Beisitzer

Gerd Birmans
Beisitzer

Thomas Braun
Beisitzer

Hans-Gert Brücher
Beisitzer

Bernd Gillmann
Beisitzer

Henning Koch
Beisitzer

Peter Seven
Beisitzer

Innung für Sanitär-
und Heizungstechnik
Bergisches Land
Der Zuständigkeitsbereich umfasst den
Rheinisch-Bergischen Kreis, den Ober-
bergischen Kreis und die Stadt Leverkusen.

Gründung: 19.9.1913 (GL)

Mitglieder: 293 Mitglieder

Auszubildende: 249 Auszubildende

Umsatz: 190,45 Mio. €

Beschäftigte: 2.344
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Achim Culmann
Obermeister

Bernd Kloppenburg
Stellv. Obermeister

Udo Napiwotzki
Stellv. Obermeister

Daniel Runkel
Stellv. Obermeister

Paul Bacher
Lehrlingswart

Wilhelm Ackermann
Lehrlingswart

Rainer Cramer
Beisitzer

Arvid Engeln
Beisitzer

Stefan Feltes
Beisitzer

Bruno Janvier
Beisitzer

Jörg Kreckel
Beisitzer

Christoph Mink
Beisitzer

Jochen Platz
Beisitzer

Ulrich Renner
Beisitzer

Volker Wendel
Beisitzer

Tischler-Innung
Bergisches Land

Der Zuständigkeitsbereich umfasst den Rheinisch-Bergischen Kreis,
den Oberbergischen Kreis und die Stadt Leverkusen.

Gründung: 1908

Mitglieder: 168 Mitglieder

Auszubildende: 180 Auszubildende

Umsatz: 109,2 Mio. €

Beschäftigte: 1.344



Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Kontakt: Ralf Thielen,

(0 21 83)41 73 12
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Hauptgeschäftsführer
Heinz Gerd Neu

Telefon (0 22 02)93 59 -10
eMail: hgfneu@handwerk-direkt.de

Die Mitarbeiter der Kreishandwerker-
schaft Bergisches Land

» Leitung der Geschäftsstelle
» Leitung der Berufsbildungszentren Bergisch Gladbach und

Burscheid 
» Interessenvertretung des Handwerks in der Öffentlichkeit
» Veranstaltungskoordination und Unterstützung des Ehrenamtes
» Buchhaltung und Kasse
» Überbetriebliche Unterweisung

Geschäftsführer
Assessor Marcus Otto

Telefon (0 22 02)93 59 -16
eMail: m.otto@handwerk-direkt.de

» Beratung und Betreuung bei Rechtsfragen und -problemen
im betrieblichen Bereich

» Angelegenheiten des Bauplanungs-, Ordnungsrechts- und
des Gewerberechts

» Arbeitsrecht
» Tarifwesen
» VOB / Baurecht
» Sozialrecht
» Wettbewerbsrecht
» Rundschreibendienst 
» Forderungsmanagement / Inkasso
» Beteiligungen
» Kfz-Schiedsstelle

Geschäftsführer
Assessor Kai Uffelmann

Telefon (0 22 02)93 59 -32
eMail: uffelmann@handwerk-direkt.de

» Beratung und Betreuung bei Rechtsfragen und -problemen
im betrieblichen Bereich

» Angelegenheiten des Bauplanungs-, Ordnungsrechts- und
des Gewerberechts

» Arbeitsrecht
» Tarifwesen
» VOB / Baurecht
» Sozialrecht
» Wettbewerbsrecht
» Rundschreibendienst 
» Ausbildung und Prüfung

Geschäftsführer
Karl Breidohr

Telefon (0 22 02)93 59 -24
eMail: breidohr@handwerk-direkt.de

» Verwaltung der Geschäftsstelle 
» Kundenbeschwerdemanagement 
» Schwarzarbeit 
» Existenzgründung und Handwerksrolle 
» AU / SP / Altauto
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Assessor Holger Schmitz

Telefon (0 22 02)93 59 -31
eMail: schmitz@handwerk-direkt.de

» Beratung und Betreuung bei Rechtsfragen und -problemen
im betrieblichen Bereich

» Angelegenheiten des Bauplanungs-, Ordnungsrechts- und
des Gewerberechts

» Arbeitsrecht
» Tarifwesen
» VOB / Baurecht
» Sozialrecht
» Wettbewerbsrecht
» Rundschreibendienst

Susanne Kraft

Telefon (0 22 02)93 59 -25
eMail: kraft@handwerk-direkt.de

» Inkassostelle
» Internet
» Einzelhandelsverband
» Allgemeine Verwaltung

Marion Doemer
Sekretariat

Telefon (0 22 02)93 59 -11
eMail: doemer@handwerk-direkt.de

Sigrid Linnartz
Sekretariat und Rundschreibendienst

Telefon (0 22 02)93 59 -15
eMail: linnartz@handwerk-direkt.de

» Öffentlichkeitsarbeit
Er besucht u. a. die Handwerksbetriebe unseres Innungsgebietes,
um den Betrieben das Leistungsangebot unserer
Kreishandwerkerschaft vorzustellen und aktuelle Sorgen und
Probleme der Betriebe in Erfahrung zu bringen.

Katja Windhoff

Telefon (0 22 02)93 59 -17
eMail: windhoff@handwerk-direkt.de

Dipl.-Kfm. Markus Naujoks

Telefon (0 22 02)93 59 -0
eMail: naujoks@handwerk-direkt.de



Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Kontakt: Ralf Thielen,

(0 21 83)41 73 12



» Ausbildungsangelegenheiten » Verwaltung der Lehrlingsrolle
» Registrierung der Lehrverträge » Lehrlingsschiedsgericht
» Zwischen- und Gesellenprüfungen » Nachwuchswerbung
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Katja Windhoff

Telefon (0 22 02)93 59 -17
eMail: windhoff@handwerk-direkt.de

Michaela Eser

Telefon (0 22 02)93 59 -14
eMail: eser@handwerk-direkt.de

Organisation und Durchführung der überbetrieblichen Lehrgänge
in den Bereichen
» Elektro
» Friseur
» Kraftfahrzeug
» Maler- und Lackierer
» Metallbauer
» Sanitär- und Heizungstechnik
» Tischler

Nicole Sydlo

Telefon (0 22 02)93 59 -19
eMail: sydlo@handwerk-direkt.de

» Telefonzentrale, Poststelle
» Lehrlingsschiedsgericht 
» Allgemeine Verwaltung

Liesel Sommer

Telefon (0 22 02)93 59 -23
eMail: sommer@handwerk-direkt.de



» Beitragsangelegenheiten » Buchhaltung und Kasse
» Rechnungswesen » Verkauf von Berichtsheften und Drucksachen
» Verkauf von AU-Plaketten » Verwaltung der AU (Abgasuntersuchung)
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Marlies Veit

Telefon (0 22 02)93 59 -13
eMail: veit@handwerk-direkt.de

Katja Windhoff

Telefon (0 22 02)93 59 -17
eMail: windhoff@handwerk-direkt.de

Stephanie Neu

Telefon (0 22 02)93 59 -22
eMail: neu@handwerk-direkt.de

» Betriebs- und Arbeitnehmer-
jubiläum, Geburtstage

» Telefonzentrale, Poststelle
» Allgemeine Verwaltung

Antje Boes

Telefon (0 22 02)93 59 -20
eMail: boes@handwerk-direkt.de

» Telefonzentrale
» Besucherempfang
» Handwerksrolle (Änderungen,

Eintragungen, Löschungen)
» Mitarbeit in Buchhaltung

und Kasse

Jennifer Orth

Telefon (0 22 02)93 59 -21
eMail: orth@handwerk-direkt.de

» Allgemeine Verwaltung

Annemarie Gross

Telefon (0 22 02)93 59 -75
eMail: gross@handwerk-direkt.de
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Im Kreishaus Gummersbach
wird wirtschaftsförderlich gear-
beitet. Zu diesem Ergebnis
kommt der TÜV, nachdem er
die Kreisverwaltung auf Herz
und Nieren geprüft hat. 

Schnelle und nachvollziehba-
re Entscheidungen, feste An-
sprechpersonen, Eigeninitiative
der Verwaltung und das notwen-
dige Verständnis für unternehme-
rische Belange – kurzum: der
Kreis verspricht gute Rahmen-
bedingungen für oberbergische
Unternehmen im notwendigen
Kontakt mit der Verwaltung. 

Der TÜV Nord Cert hat den
Landrat und seine Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter am 14.
November einen ganzen Tag
lang auf den Zahn gefühlt. „Jetzt
liegt der schriftliche Bericht im
Kreishaus vor und die Ergebnis-
se können sich sehen lassen“,
freut sich Landrat Jobi. 

Prüfmaßstab des TÜV waren
die Kriterien des RAL-Gütezei-
chens „Mittelstandsorientierte
Kommunalverwaltung“. Das Gü-
tezeichen kann seit Frühjahr 2007
auf Antrag solchen Kommunal-
verwaltungen verliehen werden,
die die Qualität ihrer Leitungen
für den Mittelstand anhand von
13 bundeseinheitlichen, klar de-
finierten und damit messbaren
Gütekriterien überprüfen lassen
und diese einhalten können. 

Im Kreishaus Gummersbach
hat man diese Prüfung durch den
TÜV mit Bravour bestanden. So
werden Baugenehmigungen für
die Wirtschaft nachweisbar inner-
halb von 40 Arbeitstagen erteilt,
Rechnungen innerhalb von 15 Ar-
beitstagen bezahlt und Antrags-
eingänge in spätestens 7 Arbeits-
tagen unter Benennung von An-

sprechpersonen und möglicher-
weise fehlenden Unterlagen bestä-
tigt. Neben einem guten Informa-
tionsservice, zum Beispiel in Form
eines speziellen Verwaltungsweg-
weisers für den Mittelstand, gibt
es das Versprechen, innerhalb von
einem Arbeitstag auf Anrufe und
E-Mails zu reagieren. Außerdem
analysiert die Kreisverwaltung
ab sofort regelmäßig die Zufrie-
denheit ihrer Kunden. Die Er-
gebnisse der ersten Befragung von
oberbergischen Unternehmen
werden im Kreishaus derzeit aus-
gewertet.

„Wir wollen zugunsten des
oberbergischen Mittelstandes in
einer Zeit, in der sich das wirt-
schaftliche Umfeld rasant ändert
und Entwicklungs- und Ent-
scheidungszyklen tendenziell
immer kürzer werden, in der Zu-
sammenarbeit mit der Kreisver-
waltung Rahmenbedingungen
schaffen, die den wirtschaftlichen
Erfolg der Unternehmen  unter-
stützen“, erklärt Landrat Jobi
seine besonderen Bemühungen
um den Mittelstand. Ziel sei es,
Arbeitsplätze in Oberberg zu
erhalten und neue zu schaffen.

Gemeinsam mit seinen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern
hat Landrat Jobi hierfür die Vo-
raussetzungen geschaffen und sich
dabei inhaltlich von vorneherein
an den Vorgaben des RAL-Güte-
zeichens „Mittelstandsorientier-
te Kommunalverwaltung“ orien-
tiert. „Das RAL-Gütezeichen for-
muliert einen sehr hohen An-
spruch an die Verwaltung“, erklärt
Jochen Hagt, Dezernent für Wirt-
schaftsförderung. „Die Gütekri-
terien bilden das von der Wirt-
schaft erwartete Dienstleistungs-
angebot vollständig ab.“ Die Ein-
haltung der Kriterien sei messbar
und somit für Dritte überprüf-

bar. „Wir etablieren für unseren
Schlüsselkunden ,Mittelstand’
ein Qualitätssystem“, sagt Hagt. 

Seit 1. Januar 2007 ist der
Oberbergische Kreis Mitglied der
im Jahr 2006 gegründeten Güte-
gemeinschaft „Mittelstandsorien-
tierte Kommunalverwaltung“.
Die Gütegemeinschaft, die in die-
sem Monat mit dem Ehrenpreis
im Bundeswettbewerb „ARTUS-
Preis für Entbürokratisierung“
ausgezeichnet wurde, hat zurzeit
bundesweit 18 Mitglieder; sechs

Kommunen sind bereits RAL-
zertifiziert. Der Oberbergische
Kreis strebt die RAL-Zertifizie-
rung ebenfalls an. Mit der erfolg-
reichen TÜV-Prüfung befindet er
sich dabei schon auf der Zielgera-
den und hat auch im Regierungs-
bezirk Köln die Nase vorne: Er
wird diese Jahr der erste Kreis im
Regierungsbezirk sein, der mit dem
Gütezeichen „Mittelstandsori-
entierte Kommunalverwaltung“
ausgezeichnet werden wird. 

Wir gratulieren ganz herzlich.WW

TÜV bestätigt: Kreisverwaltung
agiert mittelstandsorientiert
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Das Landesarbeitsgericht
(LAG) Düsseldorf (Az.: 10 Sa
1321/06) hat entschieden, dass
ein Mitarbeiter, der seinen Chef
grob beleidigt, zunächst abge-
mahnt werden muss.

Der Mitarbeiter hatte gegen-
über seiner Arbeitskollegin wört-
lich von einer „scheiß Stasimen-
talität“ gesprochen, nachdem am
Hauptsitz seines Arbeitgebers in
Sachsen eine von ihm verschul-

dete Falschbuchung aufgefallen
war. Die Geschäftsführer des
Arbeitgebers, die in der ehema-
ligen DDR geboren sind, fass-
ten die Äußerung als persönli-
che Beleidigung auf und reagier-
ten mit der fristlosen Kündi-
gung.

Die Richter entschieden, dass
vorab eine Abmahnung fällig sei.
Gleichzeitig hat das Gericht fest-
gestellt, dass die vom Mitarbeiter

gewählte Bezeichnung ehrver-
letzend und „unverzeihlich“ sei.
Das allein rechtfertige in der Re-
gel eine Kündigung. Allerdings
sei jeder Fall einzeln zu betrach-
ten und zu würdigen.

In diesem konkreten Fall
machte das Gericht drei ent-
scheidende Einschränkungen:
Zum einen sei die Äußerung
nicht eindeutig auf die Ge-
schäftsführung bezogen gewe-

sen. Zum anderen neige der seit
14 Jahren im Unternehmen
beschäftigte Mitarbeiter dazu,
seine Beherrschung zu verlieren
und herumzubrüllen. Schließ-
lich sei die Ehrverletzung auch
darauf zurückzuführen, dass der
Mitarbeiter die Situation nicht
habe bewältigen können. Unter
diesen besonderen Umständen
seien die strengen Vorausset-
zungen für eine fristlose Kün-
digung nicht erfüllt. Angemes-
sen sei hier beim ersten derarti-
gen Fehlverhalten allenfalls eine
Abmahnung. WW

Grobe Chefbeleidigung rechtfertigt
nicht immer fristlose Kündigung

Verlassen des
Arbeitsplatzes
ist keine
Kündigung

Wenn ein Mitarbeiter eigen-
mächtig seinen Arbeitsplatz ver-
lässt, darf der Arbeitgeber dies
nicht als fristlose Kündigung sei-
nes Arbeitnehmers werten. Das
entschied das Landesarbeits-
gericht Rheinland-Pfalz.

Ein Arbeitsverhältnis muss
grundsätzlich schriftlich gekün-
digt werden – auch dann, wenn
der Arbeitnehmer es beendet. Im
vorliegenden Fall hatte ein Ar-
beitnehmer in der Mittagspause
ohne Angabe von Gründen sei-
nen Arbeitsplatz verlassen und
war auch am folgenden Tag
nicht erschienen. Der Arbeitge-
ber schrieb ihm daraufhin, er
nehme die fristlose Kündigung
an und bestätige sie ausdrück-
lich.

Daraufhin klagte der Mit-
arbeiter mit der Begründung, er
habe gar nicht gekündigt. Das
Gericht gab ihm Recht (Az 9 Sa
411/07). WW
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Sicherlich kennen auch Sie
die folgende Situation, wenn Sie
schon als Subunternehmer tätig
waren: Sie haben zwar ihre ver-
traglich geschuldete Werkleis-
tung vollständig und mangelfrei
erbracht. Ihr Geld bekommen
Sie jedoch nicht (oder nur einen
geringen Teil hiervon), weil Ihr
Auftraggeber, eine GmbH, In-
solvenz angemeldet hat.

Besonders ärgerlich ist, dass
Sie leer ausgehen, obwohl die

GmbH vom Bauherrn bereits
Gelder für Ihre Arbeiten erhal-
ten, aber für andere Zwecke ver-
wendet hat. Hier kann Ihnen
unter Umständen das „Gesetz
über die Sicherung von Bau-
forderungen (GSB)“ helfen, das
zwar bereits seit dem Jahr 1909
existiert, in der Praxis jedoch
wenig bekannt ist und deshalb
wenig genutzt wird.

Auch heute ist es regelmäßig
so, dass Bauvorhaben mit soge-

nannten „Baugeldern“ finanziert
werden. Nach § 1 Abs. 3 GSB
sind dies finanzielle Mittel, die
aufgrund eines Darlehensvertra-
ges von Dritten (z. B. einer Bank
oder Sparkasse) gewährt werden
und dazu dienen sollen, die Bau-
kosten (zumindest teilweise) zu
decken. Weiter muss das Darle-
hen mittels eines Grundpfand-
rechtes (z. B. einer Hypothek
oder einer Grundschuld) an dem
zu bebauenden Grundstück im
Grundbuch gesichert sein.

Baugeldempfänger ist dabei
jeder, der Baugeld zur Bestrei-
tung der Baukosten erhält, also
z. B. Bauträger, Generalunter-
nehmer, Generalübernehmer,
eine BGB-Gesellschaft, Darle-
hensnehmer, soweit sie über
Auszahlungen selber verfügen
können, Verkäufer schlüsselfer-
tiger Häuser sowie Treuhänder,
Baubetreuer oder Projektsteue-
rer, soweit sie Verfügungsgewalt
über Baugeld erlangt haben.

Nach § 1 Abs. 1 GSB ist der
Empfänger von Baugeld ver-
pflichtet, das Baugeld nur zur
Befriedigung derjenigen Perso-
nen zu verwenden, die an der
Herstellung des Baus aufgrund
eines Werk-, Dienst- oder Lie-
ferungsvertrages beteiligt sind.

Mit anderen Worten: Der
Empfänger von Baugeld darf die
vom Bauherrn erhaltene Vergü-
tung nur zur Bezahlung seiner
eigenen Leistungen und der
Leistungen seiner Subunterneh-
mer verwenden, nicht jedoch,

Werklohn trotz Insolvenz des Generalunternehmers?

Geschäftsführer haften für Baugelder

Als Subunternehmer bei einem
Bauvorhaben muss man nicht leer
ausgehen, wenn der Auftraggeber
Insolvenz anmeldet: Möglicherweise
kann der Geschäftsführer persönlich
haftbar gemacht werden.



um andere finanzielle „Löcher
zu stopfen“, die in seiner Firma
aufgetreten sind. Wenn ein Bau-
geldempfänger schuldhaft gegen
diese Verwendungspflicht von
Baugeld verstößt, kann dies zu
einem Schadensersatzanspruch
für Sie führen. 

Von besonderem Interesse ist
dieser Schadensersatzanspruch
für Sie deshalb, weil neben der
juristischen Person (also z. B. der
GmbH oder GmbH & Co. KG)
auch diejenigen Personen haf-
ten, die als Organ oder Mitglied
eines Organs schuldhaft gegen
die Verwendungspflicht aus § 1

Abs. 1 GSB verstoßen haben –
also beispielsweise der Ge-
schäftsführer einer GmbH.

Anders ausgedrückt: Der Ge-
schäftsführer einer GmbH kann
im Fall der Insolvenz seiner GmbH
plötzlich auch persönlich Ihnen
gegenüber haften und von Ihnen
in Anspruch genommen werden
(§ 823 Abs. 2 BGB in Verbin-
dung mit §§ 1 und 5 GSB).

Da oft zwar die GmbH als
juristische Person zahlungsunfä-
hig ist, der Geschäftsführer per-

sönlich aber häufig durchaus
noch über Vermögenswerte ver-
fügt, bietet sich Ihnen auf diese
Weise vielleicht ein Weg, doch
noch zu Ihrem Geld zu kom-
men.

Da schon bedingter Vorsatz
für den Schadenersatzanspruch
ausreicht, muss der Geschäfts-
führer lediglich die zweckwidri-
ge Verwendung von Baugeldern
als möglich erkannt und gebil-
ligt haben. In der Regel wird sich
der Geschäftsführer auch nicht
damit herausreden können, dass
er nicht wusste, dass es sich um
Baugeld handelt. Als Profi muss

er wissen, dass heutzutage fast
jeder auf Darlehen angewiesen
ist, wenn er bauen will.

Für Sie bedeutet das verein-
facht, dass es ausreicht zu bewei-
sen, dass Ihr Auftraggeber Bau-
geld in Höhe Ihrer Forderung
in Empfang genommen hat und
Sie keine Zahlung erhalten ha-
ben und von diesem Geld nichts
mehr vorhanden ist. 

Bei Fragen berät Sie die Rechts-
abteilung der Kreishandwerker-
schaft selbstverständlich gerne.WW
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Die Vereinbarung in einem Formular-
vertrag, nach welcher der Arbeitgeber be-
rechtigt ist, jederzeit die Überlassung eines
auch zur privaten Nutzung zur Verfügung
gestellten Firmenwagens zu widerrufen, ist
nach dem Urteil des BAG vom 19.12.2006
– 9 AZR 294/06 – zu weit gefasst und hält
einer Inhalts-kontrolle nach §§ 307, 308
Nr. 4 BGB nicht Stand. Sie benachteiligt
den Arbeitnehmer unangemessen, weil hier
das Widerrufsrecht an keinen Sachgrund
gebunden ist. Die Widerrufsklausel ist auch
nicht durch Richterrecht auf die Fälle zu
beschränken, in denen der Arbeitgeber zum
Widerruf berechtigt ist, wie z.B. im Fall
einer berechtigten Freistellung des Arbeit-
nehmers von der Arbeitspflicht.

Nach dem Urteil steht dem Arbeitneh-
mer für die widerrechtlich entzogene Mög-
lichkeit der Privatnutzung des Firmenfahr-
zeugs auch eine Nutzungsausfallentschädi-
gung als Schadensersatz zu. Gegen die Be-
rechnung dieser Entschädigung mit monat-
lich 1 % des Listenpreises des Firmenwagens
beste-hen nach dem Urteil keine Bedenken. 

Es ist daher dringend erforderlich, ver-
tragliche Regelungen über die Gestellung

eines Firmenfahrzeugs auch zur Privatnut-
zung um konkrete Sachgründe für einen
Widerruf zu ergänzen wie z. B. Ruhenstat-
bestände und Freistellungszeiten. Sind sol-
che konkreten Sachgründe in der Verein-
barung aufgenommen, ist nach der Ent-
scheidung eine Änderungskündigung an-
stelle des Widerrufs entbehrlich, sofern der
Wert der privaten Nutzungsmöglichkeiten
weniger als 25 % des regelmäßigen Ver-
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Widerruf der Privatnutzung
eines Firmenwagens

dienstes betrifft. Nach der seit
dem Inkrafttreten des Schuld-
rechtsmodernisierungsgesetzes
ergangenen Rechtsprechung ist
das Verhältnis von Leistung und
Gegenleistung dann nicht
grundlegend gestört, wenn we-
niger als 25 % des regelmäßigen
Verdienstes betroffen sind. Im
Streitfall stellte der geldwerte
Vorteil der Privatnutzung des
Firmenwagens nur einen Anteil
von etwa 15 % der Gesamt-
vergütung dar.

Aktuelle Mustervereinba-
rungen im Zusammenhang mit
der Überlassung eines Firmen-
wagens an Arbeitnehmer sind im
internen Teil unserer Internet-
seite www.handwerk-direkt.de
unter der Rubrik Arbeitsrecht/
Arbeitsvertrag zu finden. WW

Aktuelle Höhe der
Verzugszinsen

Bei BGB-Verträgen beträgt die Höhe
der Verzugszinsen nach § 288 Abs. 1 BGB
aktuell 8,32 % (5 % plus den Basiszinssatz
gemäß § 247 Abs. 1 BGB, der zurzeit – seit
1.1.2008 – 3,32 % beträgt).

Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Ver-
braucher nicht beteiligt ist, beträgt der
Zinssatz nach § 288 Abs. 2 BGB aktuell
11,32 % (8 % plus den Basiszinssatz gemäß
§ 247 Abs. 1 BGB).

Bei Verträgen unter Zugrundelegung der
VOB 2002 ist die Zinshöhe den Zinsen
nach § 288 Abs. 2 BGB angepasst worden
und beträgt daher – seit dem 1.1.2007 –
ebenfalls 8,32 bzw. 11,32 %. 

(Stand: 15.1.2008, Angaben ohne Gewähr)

Den jeweils aktuellen Basiszinssatz kön-
nen Sie im Internet einsehen bzw. abrufen
unter der Domain www.bundesbank.de/
presse/presse_zinssaetze.php WW



Neuer Obermeister der Kraft-
fahrzeug-Innung Bergisches Land
ist Reiner Irlenbusch aus Wip-
perfürth. Er wurde im Rahmen
der Innungsversammlung in
Engelskirchen-Ehreshoven ge-
wählt und tritt damit die Nach-
folge von Wolfgang Lindlar aus
Bergisch Gladbach an.

Reiner Irlenbusch sagte in sei-
ner Antrittsrede zu, die Innungs-
arbeit wie von seinem Vorgänger
geführt, fortzusetzen. Themen-
schwerpunkt werde aber sicher-
lich der bevorstehende Struktur-
wandel im Kraftfahrzeugge-
werbe sein. Der ehemalige Ober-
meister, Herr Wolfgang Lindlar,
der aufgrund der Veräußerung
seines Betriebes das Amt nicht
mehr weiter fortführen konnte,
bedankte sich ganz herzlich bei
seinen Mitgliedern, Vorstands-
mitgliedern und der Geschäfts-
führung für die sehr vertrauens-
volle Arbeit innerhalb der letz-
ten 6 Jahre, während derer er das
Amt des Obermeisters bekleide-
te. Ganz herausragend sei in die-
sem Zusammenhang natürlich
die Fusion der beiden Innungen
des Oberbergischen Kreises und
Rhein-Berg/Leverkusen zur In-
nung Bergisches Land gewesen,
was, wie man heute sehen kön-
ne, damals wegweisend gewesen
wäre. WW
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Reiner Irlenbusch ist
neuer Obermeister der
Kraftfahrzeug-Innung 

Bergisches Land

Auf der letzten
Mitgliederversamm-
lung des Innungsver-
bandes Friseur und
Kosmetik Nordrhein
erhielten zwei ver-
dienstvolle Persönlich-
keiten, nämlich Herr
Udo Landsberg, Gum-
mersbach, und Frau Margret
Brückmann, Leverkusen, die
Goldene bzw. Silberne Ehren-
nadel des Verbandes überreicht.

Wir gratulieren Frau Brück-
mann und Herrn Landsberg
recht herzlich zu dieser Aus-
zeichnung. WW

Auszeichnung mit
der Goldenen bzw.

Silbernen Ehrennadel 
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» Thomas Rehbach
Bergisch Gladbach, Bäcker-Innung

» Andreas Schmidt
Burscheid, Baugewerks-Innung

» Alina Hermann
Bergisch Gladbach, Friseur-Innung

» Rolf von Ahlen
Lindlar, Kraftfahrzeug-Innung

» Car-Service-Center Kuhn
Wiehl, Kraftfahrzeug-Innung

» Euro-Carparts GmbH
Leverkusen, Kraftfahrzeug-Innung

» B-tec-Fahrzeugtechnik
Overath, Kraftfahrzeug-Innung

» Frank Kapp
Wermelskirchen, Tischler-Innung

» Kai-Peter Schulze
Bergisch Gladbach, Tischler-Innung

Neue Innungsmitglieder

Betriebsjubiläen
50 JAHRE
» Jürgen vom Stein 20.2.2008

Wermelskirchen, Maler- und Lackierer-Innung

25 JAHRE
» Jörn Wagner GmbH 7.11.2007

Rösrath, Innung für Sanitär- und Heizungstechnik
» Wolfgang Kahl 17.2.2008

Burscheid, Elektro-Innung
» Autohaus Hasenjäger GmbH & Co. KG 24.2.2008

Burscheid, Kraftfahrzeug-Innung

Runde Geburtstage
» Wolfgang Lindlar 14.2.2008 60 Jahre

ehem. Obermeister der Kraftfahrzeug-Innung
» Markus Lüttgen 24.2.2008 40 Jahre

ehem. Vorstandsmitglied der Kraftfahrzeug-Innung
» Günter Lukowitz 28.2.2008 65 Jahre

Ehrenobermeister und Vorstandsmitglied der Innung
für Informationstechnik

» Werner Jörgens 5.3.2008 75 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Tischler-Innung

» Johannes Meier jun. 9.3.2008 50 Jahre
ehem. Vorstandsmitglied der Fleischer-Innung

» Leo Berger 12.4.2006
Kürten, Bäcker-Innung

» Johannes Ley 10.1.2008
Gummersbach, Baugewerks-Innung

» Gottfried Mommers 11.2.2008
Much, Elektro-Innung

» Rudolf Tessmann 26.2.2008
Wiehl, Innung für Metalltechnik

» Heinz Paul 5.3.2008
Bergisch Gladbach, Fleischer-Innung

» Gerhard Lambeck 7.3.2008
Wermelskirchen, Kraftfahrzeug-Innung

» Herbert Sprenger 21.3.2008
Bergisch Gladbach, Fleischer-Innung

» Horst Brand 24.3.2008
Bergneustadt, Tischler-Innung

» Herbert Branscheid 24.3.2008
Bergneustadt, Tischler-Innung

» Harry Drews 24.3.2008
Lahnstein, Tischler-Innung

» Günther Engelbert 24.3.2008
Nümbrecht, Tischler-Innung

» Adolf Jakob 24.3.2008
Reichshof, Tischler-Innung

» Ottfried Knotte 24.3.2008
Nümbrecht, Tischler-Innung

» Hans Joachim Lemmer 24.3.2008
Gummersbach, Tischler-Innung

» Erich Mink 24.3.2008
Engelskirchen, Tischler-Innung

» Johannes Lütticke 24.3.2008
Marienheide, Tischler-Innung

» Heinz Platz 24.3.2008
Gummersbach, Tischler-Innung

» Günter Lenz 24.3.2008
Gummersbach, Tischler-Innung

» Hans Georg Wölky 24.3.2008
Leverkusen, Tischler-Innung

» Helmut Wirths 24.3.2008
Wiehl, Tischler-Innung

» Theo Fuss 31.3.2008
Bergneustadt, Elektro-Innung

Goldene Meisterbriefe

Am 22. Januar 1958 hat Herr
Hans Stüsser, geb. 25.6.1932,
die Meisterprüfung im Maler-
und Lackierer-Handwerk vor
dem Meisterprüfungsausschuss
der Handwerkskammer zu Köln
abgelegt.

Aus diesem Grund wurde
Herrn Hans Stüsser durch die
Herren Kreishandwerksmeister
Bert Emundts, Obermeister
Willi Reitz und Hauptgeschäfts-
führer Heinz Gerd Neu der

„Goldene Meisterbrief“ über-
reicht.

Herr Stüsser war in der Zeit
von 1969 bis 1981 Mitglied des
Vorstandes der ehemaligen Ma-
ler- und Lackierer-Innung für
den Rheinisch-Bergischen Kreis
und gleichzeitig deren stellver-
tretender Obermeister. Die Fir-
ma Stüsser bildet seit 1949 bis
heute Jugendliche im Maler-
und Lackiererhandwerk aus.
Wir gratulieren herzlich! WW

Goldener Meisterbrief für Hans Stüsser

Datenumstellung:
Falls Ihre Jubiläen,
Geburtstage, etc.
fehlen sollten,
setzen Sie sich mit
uns in Verbindung!



Ihr Ansprechpartner für Innungsfragen
Obermeister Udo Tang

Tel.: (0 21 74)45 47

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Kontakt: Ralf Thielen,

(0 21 83)41 73 12
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20.2.2008, 19.30 Uhr
Lossprechungsfeier der Innung für Informationstechnik

21.2.2008, 19.30 Uhr
Vorstandssitzung der Friseur-Innung Bergisches Land

27.2.2008, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Baugewerks-Innung Bergisches Land

29.2.2008, 18.00 Uhr
Lossprechungsfeier der Kraftfahrzeug-Innung Bergisches Land,
Stadtverwaltung Gummersbach, Ratssaal, Rathausplatz 1,
51643 Gummersbach

4.3.2008, 15.00 Uhr
Sozialkegeln der Bäcker, Gastwirte und Bänker, Bäcker-Innung
Bergisches Land, Gaststätte „Bergische Stuben/Kegelcenter“,
Am Stadion 312, 51465 Bergisch Gladbach

5.3.2008, 15.00 Uhr
Vorstandssitzung der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land

8.3.2008, 10.30 Uhr
Lossprechungsfeier der Kraftfahrzeug-Innung Bergisches Land, 
Berufsbildungszentrum Burscheid, Industriestr. 55,
51399 Burscheid

11.3.2008, 20.00 Uhr
Modeproklamation Frühjahr/Sommer der Friseur-Innung
Bergisches Land, Stadthalle Gummersbach, Robertstr. 2,
Gummersbach

12.3.2008, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Elektro-Innung Bergisches Land

13.3.2008, 16.30 Uhr
Vorstandssitzung der Dachdecker-Innung Bergisches Land

19.3.2008, 20.00 Uhr
Vorstandssitzung der Innung für Informationstechnik

3.4.2008, 18.00 Uhr
Vorstandssitzung der Maler- und
Lackierer-Innung Bergisches Land






